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VORBLATT 
Probleme: 
– Die bestehenden Bestimmungen in § 6b KStG 1988 sind ab dem 1. Jänner 2008 nicht mehr auf neu 

gegründete Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften anwendbar (Budgetbegleitgesetz 2007, BGBl. I 
Nr. 24/2007). 

Ziele und Lösungen: 
– Beihilfenkonforme Neufassung der Bestimmungen des § 6b KStG 1988. 
Alternativen: 
– Keine. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
– Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und 

mittlere Unternehmen der Kommission (Abl. Nr. C 194 vom 18.8.2006, S. 2). 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
– Keine. 
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I. Allgemeiner Teil 
Aufgrund europarechtlicher Bedenken wurde im Budgetbegleitgesetz 2007 normiert, dass die 
Befreiungsbestimmungen des § 6b KStG 1988 auf ab 31. Dezember 2007 neu gegründete 
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften nicht mehr angewendet werden dürfen. Mangels eines Zugangs 
zu Börsekapital besteht für österreichische kleine und mittlere Unternehmen aber nach wie vor eine 
„Finanzierungslücke“. Die niedrigen Eigenkapitalquoten kleiner und mittlerer Unternehmen spiegeln das 
Marktversagen in diesem Bereich wider. Durch eine europarechtskonforme Neuregelung des § 6b 
KStG 1988 soll diesem Umstand Rechnung getragen werden. Die Neuregelung und die Erläuterungen 
beziehen sich im Wesentlichen auf die zur Anpassung an die Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 
Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen der Kommission (Abl. 
Nr. C 194 vom 18.8.2006, S. 2; in der Folge „Leitlinien“) zu erfolgenden Änderungen im bisherigen § 6b 
KStG 1988. 
Volkswirtschaftliche Auswirkungen 
Durch die Schaffung einer EU-konformen Regelung kann Österreich seine Attraktivität als Standort für 
KMUs bzw. für deren Finanzierungsgesellschaften verbessern, was potenziell Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung fördert. 
Finanzielle Auswirkungen 
Im Saldo sind bei den vorgeschlagenen Maßnahmen in den Abgabengesetzen keine zusätzlichen 
finanziellen (Folge) Kosten zu erwarten. 
Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen 
Es sind im Vergleich zur bisherigen Rechtslage keine zusätzlichen Auswirkungen auf das 
Abgabenaufkommen zu erwarten. 
Gender Mainstreaming – Auswirkungen auf Frauen und Männer 
Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Männern und Frauen nicht 
zu. 
Auswirkungen auf Verwaltungslasten für Unternehmen 
Es bestehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Informationsverpflichtungen der Unternehmen. 

II. Besonderer Teil 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
Zu Z 1 (§ 5 Z 14 KStG 1988): 
Um den Intentionen der Leitlinien zur Vermeidung einer Überförderung zu entsprechen, soll die 
Steuerfreiheit der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften generell auf den Finanzierungsbereich im Sinn 
des § 6b eingeschränkt werden. 
Zu Z 2 (§ 6b KStG 1988): 
Abs. 1 Z 1: 
Zur Erleichterung der Gründung von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften sollen sie sowohl in der 
Rechtsform der Aktiengesellschaft als auch in der kostengünstigeren Rechtsform der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gegründet werden können. Weiters soll das Erfordernis der Gründerschaft durch 
Kreditunternehmen wegfallen. 
Zu Abs. 1 Z 3: 
Da eine Beschränkung auf das Inland aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen nicht zulässig ist, soll sie 
entfallen. 
Zu Abs. 1 Z 4: 
Die in Pkt. 4.3.4 der Leitlinien vorgesehene Mindestbeteiligung privater Investoren von mindestens 50% 
des Gesellschaftskapitals soll durch eine Beschränkung des Anteiles der öffentlichen Hand auf 50% 
erreicht werden. 
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Zu Abs. 1 Z 5: 
Die Einschränkung der Veranlagung des Eigenkapitals im Finanzierungsbereich auf österreichische 
gewerbliche Betriebe soll gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben entsprechend gestrichen werden. Es soll 
weiters festgelegt werden, dass der Einsatz des Gesellschaftskapitals im Finanzierungsbereich nachhaltig 
zumindest 70% zu betragen hat, wodurch sichergestellt wird, dass tatsächlich in ausreichendem Maß in 
Klein- und Mittelbetriebe investiert wird. Durch die Verwendung des Wortes „nachhaltig“ soll 
klargestellt werden, dass es sich bei der 70%- Grenze nicht um eine starre Größe handelt, sondern dass 
kurzfristige Unterschreitungen unschädlich bleiben, wenn zeitnahe eine Wiederauffüllung erfolgt. Auf 
lange Sicht hat aber jedenfalls ein entsprechender Beteiligungsbestand zu bestehen. So soll auch eine 
Unterschreitung durch zügigen Abverkauf sämtlicher Beteiligungen vor einer Liquidation der 
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft nicht zum Verlust der Vorteile des § 6b KStG 1988 führen. Den 
neu gegründeten Gesellschaften soll zum Erreichen der vorgesehenen Beteiligungsstruktur ein Zeitraum 
von 5 Jahren nach dem Gründungsjahr zugestanden werden. 
Zu Abs. 1 Z 6: 
Pkt. 4.3.5 und 4.3.6 der Leitlinien fordert die Gewinnorientierung der Investitionsentscheidungen und ein 
Management anhand kaufmännischer Grundsätze. Da es sich bei Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 
im Sinne des § 6b KStG 1988 nicht um ein staatliches Investitionsvehikel handelt, bei dem die Einhaltung 
dieser Punkte der Leitlinien von vornherein fraglich ist, sondern um eine Kapitalgesellschaft, die 
naturgemäß privatwirtschaftlich handelt, kann sich die Umsetzung auf Erfordernisse des 
Investitionsplanes und der Ausstiegsstrategie beschränken. 
Zu Abs. 2 Z 2: 
Es soll eine Anpassung an Pkt. 4.3.1. der Leitlinien in der Form erfolgen. dass die bisher dem § 6b 
KStG 1988 fremde „Stufenfinanzierung“ gesetzlich festgelegt wird und die in den Leitlinien vorgesehene 
Begrenzung der „Annexfinanzierungen“ mit 30% des gesamten Investitionsvolumens je Beteiligung 
übernommen wird. 
Im Einklang mit Pkt. 4.3.3. der Leitlinien soll normiert werden, dass die Beteiligung am Zielunternehmen 
zumindest zu 70% in Form von Risikokapital erfolgen muss. 
Um den Einsatz einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft zur Konzernfinanzierung zu verhindern, soll 
die Finanzierung von Konzerngesellschaften der Gesellschafter und durch den Verweis auf § 14 Abs. 5 
Beteiligungsfondsgesetz auch die Finanzierung von Unternehmen, an denen Organe der 
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft wesentlich beteiligt sind, ausgeschlossen werden. 
Das Höchstausmaß einer Beteiligung darf 1,5 Mio. Euro je Zwölfmonatszeitraum nicht überschreiten, 
wobei die Zielunternehmen der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft evt. weitere 
Risikokapitalzuführungen bekannt zu geben haben. Beihilfen für ein und dieselben Kosten unterliegen 
einer Anrechnungsverpflichtung. 
Zu Abs. 2 Z 3: 
Die Änderung setzt Pkt. 2.1 der Leitlinien, wonach eine Beteiligung an den genannten Gesellschaften 
nicht zulässig ist, um. 
Zu Abs. 2 Z 4: 
Mit Abs. 2 Z 4 soll die in Pkt. 4.3.2. der Leitlinien enthaltene Beschränkung auf bestimmte 
Finanzierungsphasen umgesetzt werden. 
Zu Abs. 2 Z 5: 
Bei Nichterfüllung der in der Z 4 genannten Voraussetzungen in zwei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren scheidet die Beteiligung aus dem begünstigten Finanzierungsbereich ab dem dritten auf 
das Jahr der erstmaligen Überschreitung folgenden Wirtschaftsjahr aus und wird dem nicht begünstigten 
Veranlagungsbereich zugerechnet. Die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft hat damit zwei Jahre Zeit zu 
entscheiden, ob sie die Beteiligung veräußert, oder, wenn sie sie im Bestand behält, eine Kapitalerhöhung 
zur Erhaltung der gesetzlichen Relation zwischen dem Finanzierungs- und dem Veranlagungsbereich 
vornimmt. Weiters soll die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft Beteiligungen maximal 10 Jahre lang 
steuerbegünstigt halten können. Bei Ausscheiden einer Beteiligung aus dem begünstigten 
Finanzierungsbereich ist § 18 KStG 1988 anzuwenden. 
Zu Z 3 (§ 26a Abs. 19 bis 22): 
Um ein Nebeneinanderbestehen der Mittelstandsfinanzierunggesellschaften nach altem und nach neuem 
Recht zu vermeiden, soll für die Altgesellschaften ein Übergangszeitraum von fünf Jahren vorgesehen 
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werden, in dem sie sich an die neue Rechtslage anpassen können. Machen sie von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch, sollen sie aus der Steuerbefreiung nach § 5 Z 14 KStG 1988 ausscheiden. 
Das neue Besteuerungsregime für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften soll ab dem 1. Februar 2008 
gelten, wenn die Genehmigung der Europäischen Kommission zu diesem Zeitpunkt vorliegt. Das 
vorläufige Auslaufen mit 2013 erklärt sich mit dem Auslaufen der Risikokapitalleitlinien. Eine allfällige 
Verlängerung ist nur mit Renotifikation zum gegebenen Zeitpunkt möglich.
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 D
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) D
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